
Anlage 4 

 

 

Auszug aus dem 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

§ 58, Abs. 2 

 

Gemeindegrenzen können durch den Flurbereinigungsplan geändert werden, soweit 

es wegen der Flurbereinigung zweckmäßig ist. Die Änderung bezieht sich auch auf 

die Kreis-, Bezirks- und Landesgrenzen, wenn sie mit den Gemeindegrenzen 

übereinstimmen.  

 

Ist die Änderung von Gemeinde- oder Kreisgrenzen beabsichtigt, so ist die 

zuständige Kommunalaufsichtsbehörde rechtzeitig zu verständigen; die Änderung 

bedarf der Zustimmung der beteiligten Gebietskörperschaften.  

 

Ist die Änderung von Bezirks- oder Landesgrenzen beabsichtigt, so sind auch die 

zuständigen obersten Landesbehörden rechtzeitig zu verständigen; die Änderung 

bedarf der Zustimmung der beteiligten Länder und Gebietskörperschaften. 

 


